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Dugnus, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Dr. Marcus Faber, 
Daniel Föst, Martin Gassner-Herz, Fabian Griewel, Julian Grünke, Thomas Hacker, 
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Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Michael Georg Link (Heilbronn), Kristine Lütke, 
Alexander Müller, Dr. Stephan Seiter, Jens Teutrine, Katharina Willkomm und der 
Fraktion der FDP 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

A. Problem 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/1187über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes" wurde auch der § 23 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes geändert, der die Freistellung von Bahnbetriebszwecken von 
Grundstücken (Entwidmung) regelt. Die Bahnbetriebszwecke werden dabei als 
überragendes öffentliches Interesse definiert. Das führt dazu, dass eine Abwägung 
bei der Freistellung nur noch bei Maßnahmen stattfinden kann, die ebenfalls ei-
nem überragenden öffentlichen Interesses unterliegen. Das führt in der Konse-
quenz dazu, dass eine Entwidmung für den Wohnungsbau nicht möglich ist, die 
Flächen aber gleichwohl für den Zubau an Erneuerbaren Energien genutzt werden 
können, da diese ebenfalls im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Dieses 
gilt sogar für Anträge auf Freistellung, die vor Inkrafttreten des Gesetzes gestellt 
wurden. Wichtige Projekte der Stadtentwicklung und des Wohnungsbaus, wie das 
Stuttgarter Rosensteinviertel, sind mit dieser Regelung nicht mehr möglich. 

B. Lösung 
Der § 23 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes muss um weitere Abwägungs-
gründe ergänzt werden, so dass nicht ausschließlich das überragende öffentliche 
Interesse eine Entwidmung von Flächen ermöglicht. Zu diesem Zweck muss auch 
betrachtet werden, ob Gleisanlagen tatsächlich kurz-, mittel- oder langfristig prog-
nostizierbar die Chance auf eine Reaktivierung haben. Sobald eine solche auch 
langfristig nicht in Aussicht gestellt werden kann, muss das überragende öffentli-
che Interesse als Grund zum Erhalt des Betriebszwecks entfallen. Zugleich muss 
eine Übergangsregelung für das geänderte Gesetz geschaffen werden, Damit 
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Anträge zur Freistellung nach der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden 
Rechtslage fortgeführt werden können. 

C. Alternativen
Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten
Keine.
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 409) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 23 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die zuständige Planfeststellungsbehörde stellt für ein Grundstück im Sinne des Absatzes 1 auf Antrag

1. des Eisenbahninfrastrukturunternehmens,

2. des Eigentümers des Grundstücks,

3. der Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Grundstück befindet, oder

4. des Trägers der Straßenbaulast einer öffentlichen Straße, der diese Grundstücke für
Zwecke des Radwege- und Straßenbaus zu nutzen beabsichtigt, die Freistellung von
den Bahnbetriebszwecken fest, wenn kein Verkehrsbedürfnis mehr besteht und lang-
fristig eine Nutzung der Infrastruktur im Rahmen der Zweckbestimmung nicht mehr
zu erwarten ist. Ein überragendes öffentliches Interesse liegt in diesem Fall nicht
vor. Satz 1 gilt auch für Grundstücke, auf denen sich keine Betriebsanlagen mehr
befinden. Befindet sich auf dem Grundstück eine Betriebsanlage, für deren dauer-
hafte Betriebseinstellung eine Stilllegung nach § 11 zu erwirken ist, so kann die
Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken erst nach Eintritt der Bestandskraft der
Stilllegungsentscheidung erfolgen. Für die Freistellungsentscheidung ist die voll-
ständige oder teilweise Beseitigung von nicht betriebsnotwendigen Eisenbahnanla-
gen keine Voraussetzung.“

2. Dem § 38 wird folgender Absatz 13 angefügt:

„(13) Vor dem 29. Dezember 2023 beantragte Freistellungsverfahren nach § 23 werden nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes in der vor dem 29. Dezember 2023 geltenden Fassung weitergeführt.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft  
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Berlin, den 17. Dezember 2024 

Christian Dürr und Fraktion 
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Begründung 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (Änderung§ 23 AEG): 

Die Änderung dient der sachgerechten Korrektur der mit dem „Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 über die Straffung von Maß-
nahmen zur rascheren Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes" (BT-Drs. 20/8922) beschlossenen 
Änderung des § 23 AEG. Ziel der damals beschlossenen Neuregelung war es, den Erhalt der Schieneninfrastruktur 
vor künftigen Nutzungen zu stärken, indem eine Freistellung von Bahnbetriebszwecken sehr stark erschwert 
wurde. Auf Grund der Neuregelung konnte der Bahnbetriebszweck – losgelöst von der Frage nach einem fortbe-
stehenden eisenbahnbezogenen Nutzungsbedarf, regelmäßig nur durch gleichwertige Nutzungsinteressen über-
wunden werden. Dies führte in der Praxis zu nicht sachgerechten Ergebnissen, indem Stadtplanungsprojekte, unter 
anderem des Wohnungsbaus, auf bisherigen Bahnflächen nicht mehr möglich gewesen wären. Die Anpassung 
stellt deshalb klar, dass sich der der Bahnbetriebszweck als überragendes öffentliches Interesse vor anderen Nut-
zungen stets dann durchsetzt, wenn kurz-, mittel- oder langfristig prognostizierbar von einer zweckentsprechen-
den Nutzung des Grundstücks für die Eisenbahninfrastruktur bzw. deren Weiterentwicklung auszugehen ist. 

Dabei sind vor allem Aussagen in Raum- und Fachplänen einschließlich der Landes- und Regionalplanung zu 
berücksichtigen, die über die Beteiligung insbesondere der Länder und deren Aufgabenträger nach Absatz 4 in 
die Entscheidung einfließen. U.a. verhindern geplante Reaktivierungen von Strecken eine Freistellung. Soweit es 
um die erstmalige Zielfestlegung für eine Wiederinbetriebnahme bzw. Reaktivierung geht, ist dabei nur eine grobe 
Konkretisierung notwendig, es reichen sogar in Aufstellung befindliche Pläne aus, die als sonstige Ziele der 
Raumordnung (§ 3 Nr. 4 ROG) zu berücksichtigen sind. 

Sobald jedoch auch langfristig eine Nutzung für Eisenbahnzwecke nicht mehr absehbar ist, entfällt hingegen das 
überragende öffentliche Interesse am Erhalt des Bahnbetriebszwecks. Das Grundstück kann dann anderen Nut-
zungen zugeführt werden. 

Zu Nummer 2 (Änderung § 38 AEG): 

Die Schaffung einer Übergangsregelung für die Umsetzung der mit dem „Gesetz zur Beschleunigung von Geneh-
migungsverfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 über die Straffung von 
Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes" (BT-Drs. 20/8922) beschlos-
senen Änderung des § 23 AEG ist notwendig, da Freistellungen von Grundstücken von ihrem Eisenbahnbetriebs-
zweck, mit dem Ziel, diese Flächen einer anderen Nutzung z.B. für Stadtplanungsprojekte, unter anderem des 
Wohnungsbaus zuzuführen, in der Regel über eine lange Zeit planerisch und wirtschaftlich vorbereitet werden. 
Grundstücke wurden i.d.R. bereits an Kommunen bzw. private Investoren veräußert, mit der Perspektive, die 
Flächen für einen eisenbahnbetriebsfreien Nutzungszweck weiter zu entwickeln. Mit der Übergangsregelung wird 
sichergestellt, dass Freistellungsverfahren, die bereits vor Inkrafttreten der Änderung in § 23 AEG beantragt wur-
den, nach der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Rechtslage fortgeführt werden können. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ein schnellstmögliches Inkrafttreten ist wichtig, damit die 
Übergangsregelungen nach § 38 greifen können. 
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